
Einverständniserklärung 
 
 
 
 

 Reisepass 
 

 Personalausweis 
    (Einverständnis nur für Personen unter 16 Jahren notwendig) 
 
 
 
Familienname/Vorname: _____________________________________________ 
 
Geburtsdatum/-ort: _____________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit: _____________________________________________ 
 
Wohnort: _____________________________________________ 
 
  _____________________________________________ 
 
Körpergröße: _____________________________________________ 
 
Augenfarbe: _____________________________________________ 

 
 
 

Wurde eine ausländische Staatsangehörigkeit erworben oder beantragt? 
 

  Ja (Beiblatt im Passamt ausfüllen)  
 

  Nein 
 

 
 
Mit der Ausstellung des oben genannten Dokuments für mein Kind  
bin ich einverstanden. 

 
 
 
 

.........................................................   .......................................................... 
Unterschrift der Mutter / Elternteil Unterschrift des Vaters / Elternteil 
 
 

 
Die Richtigkeit der Unterschrift ist durch Vorlage des Personalausweises oder 
Reisepasses nachzuweisen. 

Hinweis: 
 

Die Anwesenheit des Kindes und mindestens eines Sorgeberechtigten ist bei der 
Antragsstellung grundsätzlich erforderlich. 
 
 

Eltern leben zusammen: 

 Wir sind verheiratet.  

 Wir sind unverheiratet. 

        mit gemeinsamer elterlicher Sorge (Vorlage Sorgeerklärung) 

        ohne gemeinsame elterliche Sorge 

Eltern leben getrennt: 

 Wir sind verheiratet, das Kind hat seinen alleinigen Wohnsitz bei mir. 

 Wir sind unverheiratet bzw. geschieden, das Kind hat seinen alleinigen 
Wohnsitz bei mir. 

 Ich bin alleinerziehend. 

 
 
Was benötigen Sie zur Antragstellung? 

 1 biometrisches Lichtbild 

 Geburtsurkunde, bisheriger Kinderreisepass/Reisepass/Personalausweis 

 Ab 10 Jahre die Unterschrift des Kindes 

 Ab 6 Jahre müssen beim Personalausweis und Reisepass die Fingerabdrücke 

des Kindes gespeichert werden 

 Gebühr 22,80 Euro beim Personalausweis 

 Gebühr 37,50 Euro beim Reisepass 

 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis nach § 13 Abs. 2 Landesdatenschutzgesetz: 
 
Die Daten werden zur Ausstellung/Verlängerung von Ausweisen benötigt. 
Grundlage für die Datenerhebung ist § 4 Passgesetz und § 5 Personalausweisgesetz. Sofern  
die erforderlichen Angaben nicht gemacht werden, kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 


